
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf
die Einfuhren bestimmter Ringbuchmechaniken (RBM) mit Ursprung in Indonesien und zur Ein-
stellung des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter RBM mit Ursprung in

Indien

(2002/C 227 E/04)

KOM(2002) 246 endg.

(Von der Kommission vorgelegt am 21. Mai 2002)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh-
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län-
dern (1), insbesondere auf Artikel 9,

auf Vorschlag der Kommission nach Konsultationen im Bera-
tenden Ausschuss,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. VERFAHREN

1. Vorausgegangenes Verfahren betreffend die
Einfuhren von Ringbuchmechaniken mit Ursprung

in der Volksrepublik China und Malaysia

(1) Im Januar 1997 führte der Rat mit der Verordnung (EG)
Nr. 119/97 (2) endgültige Antidumpingzölle auf die Ein-
fuhren von Ringbuchmechaniken (nachstehend „RBM“
genannt) mit Ursprung in der Volksrepublik China
(nachstehend „VR China“ genannt) und Malaysia ein.

(2) Nach der Einleitung einer Überprüfung gemäß Artikel
12 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates (nach-
stehend „Grundverordnung“ genannt) änderte der Rat
im September 2000 mit Verordnung (EG)
Nr. 2100/2000 (3) die endgültigen Antidumpingzölle
auf die Einfuhren von RBM mit Ursprung in der VR
China.

(3) Im Januar 2002 leitete die Kommission gemäß Artikel
11 Absatz 2 der Grundverordnung eine Überprüfung der
Antidumpingmaßnahmen betreffend die Einfuhren von
RBM mit Ursprung in der VR China ein (4). Für die
Maßnahmen gegenüber Malaysia wurde kein Überprü-
fungsantrag gestellt, so dass diese Maßnahmen im Januar
2002 außer Kraft traten.

2. Jetziges Verfahren

(4) Am 18. Mai 2001 veröffentlichte die Kommission im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (5) eine Bekannt-
machung über die Einleitung eines Antidumpingverfah-
rens betreffend die Einfuhren bestimmter RBM mit Ur-
sprung in Indien und Indonesien in die Gemeinschaft
(nachstehend „Bekanntmachung über die Verfahrensein-
leitung“ genannt).

(5) Die Verfahrenseinleitung erfolgte aufgrund eines An-
trags, den die nachstehend genannten Gemeinschaftsher-
steller, auf die mit rund 90 % ein erheblicher Teil der
Gemeinschaftsproduktion von RBM entfiel, am 3. April
2001 gestellt hatten: Koloman Handler AG (nachstehend
„Koloman“ genannt), Österreich, und Krause Ringbuch-
technik GmbH & Co. KG (nachstehend „Krause“ ge-
nannt), Deutschland (nachstehend „Antragsteller“ ge-
nannt). Der Antrag enthielt Beweise für das Vorliegen
von Dumping bei der betroffenen Ware und für eine
dadurch verursachte bedeutende Schädigung; diese Be-
weise wurden als ausreichend angesehen, um die Einlei-
tung eines Verfahrens zu rechtfertigen.

(6) Am selben Tag wie die Bekanntmachung über die Ein-
leitung des Antisubventionsverfahrens wurde im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften (6) auch eine Be-
kanntmachung über die Einleitung eines parallelen An-
tidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren der glei-
chen Ware mit Ursprung in denselben Ländern ver-
öffentlicht.

(7) Die Kommission unterrichtete die bekanntermaßen be-
troffenen ausführenden Hersteller, Ausführer und Einfüh-
rer, die Vertreter der betroffenen Ausfuhrländer, die An-
tragsteller und alle ihr bekannten Gemeinschaftshersteller
und Verwender offiziell über die Einleitung des Verfah-
rens. Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit,
innerhalb der in der Bekanntmachung über die Verfah-
renseinleitung gesetzten Frist ihren Standpunkt schrift-
lich darzulegen und eine Anhörung zu beantragen.

(8) In beiden betroffenen Ländern nahm jeweils ein ausfüh-
render Hersteller schriftlich Stellung. Alle Parteien erhiel-
ten Gelegenheit, gehört zu werden, sofern sie innerhalb
der vorgenannten Frist einen entsprechenden Antrag
stellten und nachwiesen, dass besondere Gründe für
ihre Anhörung sprachen.
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(9) Die Kommission sandte allen bekanntermaßen betroffe-
nen Parteien und allen übrigen Unternehmen, die sich
innerhalb der in der Bekanntmachung über die Verfah-
renseinleitung gesetzten Fristen selbst gemeldet hatten,
Fragebogen zu. Sie erhielt Antworten von einem der
beiden Gemeinschaftshersteller, die den Antrag gestellt
haben, von einem ausführenden Hersteller in Indien so-
wie von seinem verbundenen Ausführer mit Sitz außer-
halb der Gemeinschaft, von einem Verwender und von
zwei unabhängigen Einführern in der Gemeinschaft. Die
Kommission holte alle für die Feststellungen zum Dum-
ping, zur Schädigung, zur Schadensursache und zum
Interesse der Gemeinschaft für notwendig erachteten In-
formationen ein und prüfte sie. In den Betrieben der
folgenden Unternehmen wurden Kontrollbesuche durch-
geführt:

a) Gemeinschaftshersteller

— Koloman Handler AG, Österreich

b) Ausführender Hersteller in Indien

— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd., Tiru-
vallore

c) Verbundener Ausführer mit Sitz außerhalb der Ge-
meinschaft (Hongkong)

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Statio-
nery Mfg. Co., Ltd. (oberste Holdinggesellschaft)

d) Unabhängige Einführer

— Bensons International Systems Ltd, Vereinigtes
Königreich

— Bensons International Systems BV, Niederlande

e) Verwender

— Esselte, Vereinigtes Königreich

(10) Die Dumping- und die Schadensuntersuchung betrafen
den Zeitraum vom 1. April 2000 bis zum 31. März
2001 (nachstehend „Untersuchungszeitraum“ oder „UZ“
genannt). Zur Analyse der für die Schadensbewertung
relevanten Trends prüfte die Kommission Angaben
über den Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum Ende
des UZ (nachstehend „Bezugszeitraum“ genannt).

3. Vorläufige Maßnahmen

(11) Insbesondere angesichts der laufenden Umstrukturie-
rungsmaßnahmen bei den Antragstellern mussten be-
stimmte Aspekte in Bezug auf Schädigung, Schadens-
ursache und Interesse der Gemeinschaft eingehender ge-
prüft werden, so dass keine vorläufigen Antidumping-

maßnahmen gegenüber RBM mit Ursprung in Indien
und Indonesien eingeführt wurden.

4. Weitere Untersuchung

(12) Alle Parteien wurden über den Beschluss unterrichtet,
keine vorläufigen Maßnahmen einzuführen. Die Kom-
mission holte alle weiteren Informationen ein, die sie
für die endgültigen Feststellungen für notwendig erach-
tete, und prüfte sie. Insbesondere wurden weitere Kon-
trollbesuche in den Betrieben eines Verwenders von
RBM in der Gemeinschaft und zweier unabhängiger Ein-
führer in der Gemeinschaft durchgeführt.

(13) Alle Parteien wurden über die wesentlichen Tatsachen
und Erwägungen unterrichtet, auf deren Grundlage be-
absichtigt wurde, die Einführung endgültiger Antidum-
pingzölle zu empfehlen. Ferner wurde ihnen eine Frist
eingeräumt, um nach dieser Unterrichtung Stellung zu
nehmen. Nach Prüfung der mündlichen und schriftlichen
Sachäußerungen der Parteien wurden die Feststellungen
gegebenenfalls entsprechend geändert.

B. WARE UND GLEICHARTIGE WARE

1. Ware

(14) Das Verfahren betrifft bestimmte Ringbuchmechaniken
(nachstehend auch „betroffene Ware“ genannt). Letztere
werden derzeit dem KN-Code ex 8305 10 00 zugewie-
sen. Mechaniken mit Hebeln, die unter denselben KN-
Code fallen, sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

(15) RBM bestehen aus zwei rechteckigen Stahlschienen oder
aus Stahldrähten mit mindestens vier darauf angebrach-
ten Halbringen aus Stahldraht, die durch eine Abde-
ckung aus Stahl zusammengehalten werden. Sie können
entweder durch Auseinanderziehen der Halbringe oder
mit einem kleinen, auf der RBM angebrachten Druck-
mechanismus aus Stahl geöffnet werden. Die Ringe wei-
sen eine unterschiedliche Form auf, wobei runde, recht-
eckige bzw. D-förmige Ringe am meisten verbreitet sind.

(16) RBM dienen zum Ordnen von Unterlagen und Papieren.
Sie werden unter anderem von Herstellern von Ringbü-
chern, Software-Handbüchern, technischen Hand-
büchern, Photo- und Briefmarkenalben, Katalogen und
Broschüren verwendet.

(17) Im UZ wurden in der Gemeinschaft mehrere hundert
verschiedene RBM-Modelle verkauft. Die Modelle unter-
schieden sich nach Größe, Form, Zahl der Ringe, Größe
der Grundplatte und Öffnungssystem (Auseinanderzie-
hen der Ringe oder Druckmechanismus). Da jedoch in-
nerhalb der RBM-Modellpalette keine klare Trennungs-
linie gezogen werden kann, alle RBM die gleichen grund-
legenden materiellen und technischen Eigenschaften ha-
ben und die verschiedenen RBM-Modelle innerhalb be-
stimmter Spannbreiten austauschbar sind, kam die Kom-
mission zu dem Schluss, dass alle RBM für die Zwecke
dieses Verfahrens eine einzige Ware darstellen.
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2. Gleichartige Ware

(18) Nach den Feststellungen der Kommission wiesen die in
Indien hergestellten und dort verkauften RBM und die
aus Indien in die Gemeinschaft ausgeführten RBM die
gleichen grundlegenden materiellen und technischen Ei-
genschaften sowie Verwendungen auf.

(19) Außerdem ergab die Untersuchung der Kommission,
dass es keine Unterschiede in den grundlegenden mate-
riellen und technischen Eigenschaften und Verwendun-
gen der in die Gemeinschaft eingeführten RBM mit Ur-
sprung in Indien und der vom Wirtschaftszweig der
Gemeinschaft in der Gemeinschaft hergestellten und
dort verkauften RBM gab.

(20) Da kein indonesischer Hersteller zur Mitarbeit bereit
war, stützte sich die Kommission gemäß Artikel 18
der Grundverordnung auf die verfügbaren Informatio-
nen. Da keine anderen Informationen über das Land
zur Verfügung standen, hielt es die Kommission für an-
gemessen, die Angaben in dem Antidumpingantrag he-
ranzuziehen, denen zufolge die in Indonesien hergestell-
ten und dort verkauften bzw. in die Gemeinschaft aus-
geführten RBM und die von den Antragstellern in der
Gemeinschaft hergestellten und dort verkauften RBM
gleichartig waren.

(21) Daher wurde der Schluss gezogen, dass es sich bei den
vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft in der Gemein-
schaft hergestellten und dort verkauften RBM, den RBM
mit Ursprung in Indien und Indonesien, die in die Ge-
meinschaft ausgeführt werden, sowie den in Indien und
Indonesien hergestellten und dort verkauften RBM um
gleichartige Waren im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 der
Grundverordnung handelte.

(22) Im UZ unterlag die betroffene Ware einem vertragsmäßi-
gen Zoll in Höhe von 2,7 % in den Jahren 2000 und
2001. Im Rahmen des APS galt für die betroffene Ware
mit Ursprung in Indien und Indonesien bei der Einfuhr
eine Zollermäßigung in Höhe von 100 % des in den
Jahren 2000 und 2001 zu entrichtenden vertragsmäßi-
gen Zolls. Somit wurde für die betroffenen Waren in den
Jahren 2000 und 2001 Zollfreiheit gewährt.

C. DUMPING

1. Indien

(23) Ein Unternehmen beantwortete den Fragebogen für aus-
führende Hersteller. Ein mit diesem ausführenden Her-
steller verbundenes Unternehmen mit Sitz außerhalb der
Gemeinschaft beantwortete ebenfalls den entsprechenden
Fragebogen. Gemäß den Eurostat-Einfuhrstatistiken ent-
fielen auf diesen ausführenden Hersteller alle Ausfuhren
aus Indien in die Gemeinschaft.

a) Normalwert

(24) Zur Ermittlung des Normalwertes wurde zunächst ge-
prüft, ob die gesamten RBM-Inlandsverkäufe des ein-
zigen kooperierenden indischen ausführenden Herstellers
für seine gesamten Exportverkäufe in die Gemeinschaft
repräsentativ waren. Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der
Grundverordnung wurden die Inlandsverkäufe des aus-
führenden Herstellers insgesamt nicht als repräsentativ
angesehen, da sie mengenmäßig weniger als 5 % seiner
gesamten Exportverkäufe in die Gemeinschaft entspra-
chen.

(25) In Ermangelung repräsentativer Inlandsverkäufe, Ver-
käufe anderer ausführender Hersteller auf dem Inlands-
markt bzw. Verkäufe von Waren der gleichen allgemei-
nen Warengruppe durch den ausführenden Hersteller
musste der Normalwert gemäß Artikel 2 Absatz 3 der
Grundverordnung durch Addition der Herstellkosten und
eines angemessenen Betrags für Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemeinkosten (nachstehend „VVG-Kosten“ genannt)
und für Gewinne rechnerisch ermittelt werden.

(26) Die unternehmensspezifischen VVG-Kosten und Ge-
winne bei den Inlandsverkäufen der betroffenen Ware
und die Herstellkosten der Exportmodelle wurden ad-
diert. Gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Grundverordnung
wurden die von dem ausführenden Hersteller angegebe-
nen VVG-Kosten zur Berücksichtigung seiner testierten
Jahresabschlüsse angepasst.

(27) Nach der Unterrichtung über die wesentlichen Fakten
und Erwägungen, auf deren Grundlage die Einführung
endgültiger Maßnahmen beabsichtigt wurde, wandte
der kooperierende indische ausführende Hersteller ein,
angesichts der Tatsache, dass er keine repräsentativen
Inlandsverkäufe tätigte, könnten auch seine inländischen
VVG-Kosten und Gewinne nicht zur rechnerischen Er-
mittlung des Normalwertes herangezogen werden; zu-
dem sei die zugrunde gelegte Gewinnspanne im Ver-
gleich zu den Gewinnen, die zur Berechnung der Scha-
densbeseitigungsschwelle herangezogen, bei früheren
Untersuchungen zugrunde gelegt bzw. bei Exportverkäu-
fen tatsächlich erzielt wurden, nicht angemessen.

(28) In Bezug auf die VVG-Kosten legte der indische ausfüh-
rende Hersteller keine Beweise dafür vor, dass seine
VVG-Kosten wesentlich anders ausgefallen wären, wenn
seine Inlandsverkäufe mehr als 5 % der Ausfuhren ent-
sprochen hätten. Daher wurde dieses Argument zurück-
gewiesen.

(29) Was die Gewinnspanne anbetrifft, so wurde die Lage
anhand neuer Angaben über den indischen Inlandsmarkt
überprüft. Auf der Grundlage dieser neuen Angaben
wurde ermittelt, dass eine angemessene Gewinnspanne,
die nicht höher ist als die Gewinne, die andere Ausführer
oder Hersteller beim Verkauf von Waren der gleichen
allgemeinen Warengruppe auf dem Inlandsmarkt des Ur-
sprungslandes, Indien, verzeichnen, 5 % nicht überschrei-
ten würde. Die Berechnung wurde entsprechend ange-
passt.
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b) Ausfuhrpreis

(30) Alle Exportverkäufe in die Gemeinschaft gingen an un-
abhängige Einführer in der Gemeinschaft, so dass der
Ausfuhrpreis gemäß Artikel 2 Absatz 8 der Grundver-
ordnung anhand der tatsächlich gezahlten oder zu zah-
lenden Preise berechnet wurde.

c) Vergleich

(31) Im Interesse eines fairen Vergleichs des Normalwertes
mit dem Ausfuhrpreis wurden gemäß Artikel 2 Absatz
10 der Grundverordnung gebührende Berichtigungen für
Unterschiede vorgenommen, die die Vergleichbarkeit der
Preise beeinflussten.

(32) Die betroffene Ware wurde über ein verbundenes Unter-
nehmen mit Sitz in Hongkong in die Gemeinschaft ver-
kauft. Dieses Unternehmen übte die Funktionen eines
Händlers aus, so dass der von diesem Unternehmen in
Rechnung gestellte Ausfuhrpreis zur Berücksichtigung
dieser Funktionen um eine Kommission gekürzt wurde.

(33) Gegebenenfalls wurden auch Berichtigungen für Unter-
schiede in den Transport-, Versicherungs-, Verpackungs-
und Kreditkosten vorgenommen.

d) Dumpingspanne

(34) Gemäß Artikel 2 Absatz 11 der Grundverordnung wurde
der gewogene durchschnittliche Normalwert der einzel-
nen Modelle der betroffenen Ware, die in die Gemein-
schaft ausgeführt wurden, auf der gleichen Handelsstufe
mit dem gewogenen durchschnittlichen Ausfuhrpreis auf
der Stufe ab Werk des entsprechenden Modells vergli-
chen.

(35) Der Vergleich ergab, dass bei den RBM-Ausfuhren des
kooperierenden ausführenden Herstellers im UZ kein
Dumping vorlag. Die endgültige Dumpingspanne, aus-
gedrückt als Prozentsatz des cif-Einfuhrpreises frei
Grenze der Gemeinschaft unverzollt, erreicht folgenden
Wert:

— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: 0,0 %.

(36) Da auf den kooperierenden ausführenden Hersteller
sämtliche Ausfuhren der betroffenen Ware aus Indien
in die Gemeinschaft entfielen, wurde beschlossen, die
für ihn ermittelte Dumpingspanne in Höhe von 0,0 %
auch für die übrigen indischen Unternehmen zugrunde
zu legen.

2. Indonesien

(37) Der einzige der Kommission bekannte ausführende Her-
steller in Indonesien und sein verbundener Einführer
beantworteten den Fragebogen nicht. Gemäß Artikel
18 der Grundverordnung wurde dieser Hersteller ord-
nungsgemäß davon unterrichtet, dass die Feststellungen
in seinem Fall auf der Grundlage der verfügbaren Infor-

mationen getroffen würden, wenn er nicht zur Mitarbeit
bereit sein sollte. Dennoch arbeitete das Unternehmen
weiterhin nicht an der Untersuchung mit. Gemäß Artikel
16 Absatz 1 der Grundverordnung wurde in den Betrie-
ben dieses ausführenden Herstellers kein Kontrollbesuch
durchgeführt.

a) Normalwert und Ausfuhrpreis

(38) Da die Feststellungen auf der Grundlage der verfügbaren
Informationen getroffen werden mussten und keine an-
deren zuverlässigen Angaben über das Land zur Ver-
fügung standen, erschien es angemessen, sich bei den
Berechnungen auf die Angaben im Antidumpingantrag
zu stützen. Gemäß Artikel 18 Absatz 5 der Grundver-
ordnung wurden diese Informationen, soweit möglich,
anhand von Informationen aus anderen unabhängigen
Quellen geprüft.

(39) Im Falle Indonesiens wurde der Normalwert für fünf
verschiedene RBM-Modelle durch Addition der Herstell-
kosten und eines angemessenen Betrags für VVG-Kosten
sowie für Gewinne rechnerisch ermittelt. Der Ausfuhr-
preis wurde anhand des Preises berechnet, der dem ers-
ten unabhängigen Käufer in der Gemeinschaft für jedes
der fünf Modelle in Rechnung gestellt wurde.

(40) Auf der Grundlage der Angaben im Antidumpingantrag
wurden Berichtigungen zur Berücksichtigung der VVG-
Kosten und eines angemessenen Gewinns vorgenommen.
Der einzige bekannte ausführende Hersteller in Indone-
sien wandte ein, der anhand der Angaben im Antidum-
pingantrag ermittelte Normalwert sei für den tatsäch-
lichen Normalwert nicht repräsentativ;

(41) zudem sei die Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 5
der Grundverordnung verpflichtet, die Angaben im An-
trag anhand von Informationen aus anderen unabhängi-
gen Quellen wie veröffentlichte Preislisten und amtliche
Einfuhrstatistiken oder anderen unabhängigen amtlichen
Informationen zu prüfen.

(42) Wie oben dargelegt, übermittelte dieser ausführende Her-
steller keinerlei Daten zur Ermittlung des Normalwertes.
Es wurde soweit wie möglich versucht, alternative Infor-
mationsquellen zu finden und die Angaben im Antrag
durch Internetabfragen, die Auswertung der Angaben
eines unabhängigen Einführers und die Analyse von Eu-
rostat-Daten zu überprüfen. Im Zusammenhang mit dem
Normalwert wurde in dem Antrag auf fünf einzelne
Modelle mit unterschiedlichen Preisen Bezug genommen,
und die jeweiligen Preise wurden mit den entsprechen-
den Ausfuhrpreisen derselben Modelle verglichen. Ein
Vergleich der einzelnen im Antrag angegebenen Normal-
werte bzw. eines Durchschnitts der Normalwerte mit
dem von Eurostat ausgewiesenen gewogenen durch-
schnittlichen Ausfuhrpreis hätte keine stichhaltige
Grundlage für eine Schlussfolgerung ergeben. In der
Folge wurden keine alternativen Daten in Bezug auf
den Normalwert oder den Ausfuhrpreis gefunden, die
zuverlässiger erschienen als die Angaben im Antrag.
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b) Vergleich

(43) Im Interesse eines fairen Vergleichs wurden gegebenen-
falls Berichtigungen für Transport- und Absatzkosten
vorgenommen. Diese Berichtigungen stützten sich eben-
falls auf in dem Antrag enthaltene Informationen, die
geprüft wurden.

c) Dumpingspanne

(44) Gemäß Artikel 2 Absatz 11 der Grundverordnung wur-
den die Normalwerte der in die Gemeinschaft ausgeführ-
ten berücksichtigten Modelle der betroffenen Ware je-
weils mit den Ausfuhrpreisen ab Werk der entsprechen-
den Modelle verglichen.

(45) Dieser Vergleich ergab das Vorliegen von Dumping im
Falle Indonesiens. Die Dumpingspanne, ausgedrückt als
Prozentsatz des cif-Einfuhrpreises frei Grenze der Ge-
meinschaft, unverzollt, erreicht für alle indonesischen
ausführenden Hersteller folgenden Wert:

(46) Alle Ausführer: 144,0 %

D. SCHÄDIGUNG

1. Vorbemerkungen

(47) Da nur ein indischer ausführender Hersteller an der Un-
tersuchung mitarbeitete und nur ein einziges Unterneh-
men den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft bildet, wur-
den die unternehmensspezifischen Daten in Form von
Indexen oder Annäherungswerten angegeben, um gemäß
Artikel 19 der Grundverordnung die Vertraulichkeit der
übermittelten Informationen zu wahren.

2. Gemeinschaftsproduktion

(48) Die Untersuchung ergab, dass die betroffene Ware nicht
nur von den beiden Gemeinschaftsherstellern, die den
Antrag gestellt haben, sondern auch in Italien und Spa-
nien hergestellt wurde. Das betreffende italienische Unter-
nehmen übermittelte der Kommission zwar keine voll-
ständigen Informationen, doch die eingegangenen Anga-
ben bestätigten, dass auf dieses Unternehmen im UZ rund
10 % der gesamten Gemeinschaftsproduktion entfielen.
Im Falle des spanischen Unternehmens, das der Kommis-
sion ebenfalls keine vollständigen Informationen übermit-
telte, wurde festgestellt, dass es die betroffene Ware im
Jahr 2001 nur in geringfügigen Mengen selbst herstellte
und den größten Teil der von ihm verkauften Waren aus
einem der betroffenen Länder bezog. Daher wurde der
Schluss gezogen, dass dieses Unternehmen als Einführer
und nicht als Hersteller angesehen werden sollte.

(49) Ferner wurde festgestellt, dass ein Unternehmen mit Sitz
im Vereinigten Königreich früher an der Herstellung ei-
nes bestimmten RBM-Modells beteiligt war. Dieses Un-
ternehmen bestätigte schriftlich, dass es die Herstellung
der betroffenen Ware vor einigen Jahren -einstellte. Es
sind keine weiteren Hersteller in der Gemeinschaft be-
kannt.

(50) Daher bildet die Produktion der Antragsteller und des
anderen Gemeinschaftsherstellers mit Sitz in Italien die
gesamte Gemeinschaftsproduktion im Sinne des Artikels
4 Absatz 1 der Grundverordnung.

3. Definition des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft

a) Wirtschaftszweig der Gemeinschaft

(51) Einer der beiden Hersteller (Krause), die den Antisubven-
tionsantrag gestellt haben, beantwortete den Fragebogen
nicht, so dass er als nicht kooperierende Partei angese-
hen wurde. Obwohl dieser Hersteller den Antidumping-
antrag unterstützte, wurde er daher nicht dem Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft zugerechnet. Die Unter-
suchung ergab, dass der andere Hersteller (Koloman) die
gleichartige Ware im UZ nicht nur in der Gemeinschaft
herstellte, sondern Teile davon auch in Ungarn pro-
duzierte. Zusätzlich zu seiner Fertigung in der Gemein-
schaft handelte Koloman in der Gemeinschaft auch mit
ungarischen Waren und verwendete ferner in Ungarn
hergestellte Teile für seine Gemeinschaftsproduktion.
Ferner wurde ein weiterer Teil der Produktion des ko-
operierenden Gemeinschaftsherstellers Anfang 2000
durch die Verbringung bestimmter Maschinen von Ös-
terreich nach Ungarn verlagert. Dennoch betrieb dieses
Unternehmen sein Kerngeschäft weiterhin in der Ge-
meinschaft, da es dort seine Hauptverwaltung, seine La-
ger und sein Verkaufsbüro hatte, einen beträchtlichen
Teil seiner gesamten Waren herstellte und ein bedeuten-
der Teil des technischen und für den Absatz zuständigen
Personals ebenfalls dort verblieb. Die Einfuhren dienten
dazu, die Palette der gleichartigen Ware zu ergänzen, so
dass sie den Status von Koloman als Gemeinschaftsher-
steller nicht beeinträchtigten. Was die Herstellung von
Teilen in Ungarn und ihren späteren Einbau in die Fer-
tigerzeugnisse anbetrifft, so ergab die Untersuchung, dass
auf diese eingebauten Teile nur ein geringfügiger Teil der
gesamten Produktionskosten der Fertigerzeugnisse und
damit des Mehrwerts entfiel. Daher berühren die entspre-
chenden Einfuhren nicht den Status des Unternehmens
als Gemeinschaftshersteller.

(52) Die Untersuchung bestätigte, dass auf den einzigen ko-
operierenden Gemeinschaftshersteller mehr als 25 % der
RBM-Produktion in der Gemeinschaft entfielen, so dass
er die Voraussetzungen des Artikels 5 Absatz 4 der
Grundverordnung erfüllt. Daher wurde davon ausgegan-
gen, dass er den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft im
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 der Grundverordnung
bildet, und so wird er im Folgenden als „Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft“ bezeichnet.

b) Ereignisse nach dem Untersuchungszeitraum

(53) Im November 2001, das heißt nach dem Ende des UZ,
ging der kooperierende Gemeinschaftshersteller Koloman
in Konkurs und wurde infolge eines Liquidationsverfah-
rens von einem österreichischen Unternehmen übernom-
men, dessen Muttergesellschaft mit Sitz im Vereinigten
Königreich auch die ungarische Tochtergesellschaft von
Koloman aufkaufte.
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(54) Die Käufer bestätigten der Kommission, dass sie den
Antrag weiterhin unterstützten.

c) Gemeinschaftsverbrauch

(55) Der sichtbare Gemeinschaftsverbrauch wurde auf der
Grundlage der Verkaufsmengen des Wirtschaftszweigs
der Gemeinschaft auf dem Gemeinschaftsmarkt, der im
Antidumpingantrag angegebenen und in Bezug auf den
UZ ordnungsgemäß berichtigten Verkäufe der übrigen
Gemeinschaftshersteller auf dem Gemeinschaftsmarkt,
der Angaben des kooperierenden ausführenden Herstel-
lers und der Eurostat-Einfuhrangaben ermittelt. Dabei
wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass zum KN-
Code 8305 10 00 auch Waren gehören, die nicht Gegen-
stand dieses Verfahrens sind. Angesichts der mangelnden
Kooperationsbereitschaft der indonesischen Ausführer
wurden im Falle Indonesiens jedoch die besten verfüg-
baren Informationen, d. h. die Eurostat-Daten, zugrunde
gelegt. Gemäß den Angaben im Antisubventionsantrag
und damit den besten verfügbaren Informationen wurde
bei allen Einfuhren, die unter dem vorgenannten KN-
Code angemeldet wurden, davon ausgegangen, dass es
sich um die betroffene Ware handelte. Der nicht koope-
rierende indonesische Ausführer behauptete, seine Aus-
fuhren auf den Gemeinschaftsmarkt seien rund 15 %
niedriger gewesen als die zugrunde gelegten Einfuhrmen-
gen. Diese Behauptung konnte jedoch nicht verifiziert
werden, und die Differenz bewegte sich in einer Größen-
ordnung, dass sie auf die Umrechnung der in Tonnen
ausgewiesenen Eurostat-Statistiken in Einheiten zurück-
geführt werden konnte. Danach stieg der Gemeinschafts-
verbrauch zwischen 1998 und dem UZ um 5 %. Ge-
nauer gesagt blieb er zwischen 1998 und 1999 relativ
konstant und erhöhte sich danach bis zum Ende des UZ
kontinuierlich auf rund 348 Mio. Stück.

4. Einfuhren aus dem betroffenen Land

(56) An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das Verfahren
gegenüber Indien eingestellt wird. Daher wird im Folgen-
den nur die Entwicklung der Einfuhren aus Indonesien,
dem einzigen noch vom Verfahren betroffenen Land,
untersucht.

a) Volumen der gedumpten Einfuhren

(57) Zwar verringerten sich die Einfuhren mit Ursprung in
Indonesien mengenmäßig zwischen 1998 und 2000, be-
vor sie zwischen 2000 und dem UZ wieder leicht an-
stiegen, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass die be-
troffene Ware erst seit 1997 aus diesem Land eingeführt
wird und die betreffenden Importe dennoch bereits 1998
ein beträchtliches Niveau erreichten und sich im UZ auf
32 Mio. Stück beliefen.

b) Marktanteil der gedumpten Einfuhren

(58) Der Marktanteil der Einfuhren aus Indonesien schwankte
zwischen 8 % und 13 % und verringerte sich ab 1998
um rund 2 Prozentpunkte.

c) Preise der gedumpten Einfuhren

i) Preisentwicklung

(59) Die gewogenen durchschnittlichen Preise der Einfuhren
mit Ursprung in Indonesien sanken zwischen 1998 und
dem UZ um 5 % von 105 ECU pro tausend Stück auf
99 EUR pro tausend Stück. Besonders stark fiel der
Preisrückgang zwischen 1998 und 1999 mit 3 % und
zwischen 2000 und dem UZ mit 2 % aus.

ii) Preisunterbietung

(60) Aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft der
indonesischen Ausführer wurde der Preisvergleich auf
der Grundlage der Eurostat-Daten durchgeführt, die zur
Berücksichtigung der entrichteten Zölle und der nach
der Einfuhr angefallenen Kosten ordnungsgemäß berich-
tigt und auf derselben Handelsstufe mit den Ab-Werk-
Preisen der Gemeinschaftshersteller verglichen wurden.

(61) Auf dieser Grundlage wurden die Preisunterbietungs-
spannen überprüft und gegebenenfalls anhand der An-
gaben, die während der zusätzlichen Kontrollbesuche
gemacht worden waren, angepasst. Bei den Einfuhren
aus Indonesien wurde im Vergleich zu den Preisen des
Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft eine Unterbietung
zwischen 30 % und 40 % festgestellt. Die Tatsache,
dass der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft keine Ge-
winne erwirtschaftete zeigt, dass zudem Preiserhöhungen
verhindert wurden.

5. Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft

a) Produktion

(62) Die Produktion des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
wies im Bezugszeitraum eine rückläufige Tendenz auf
und sank zwischen 1998 und dem UZ um 25 %. Ein
besonders deutlicher Rückgang war zwischen 1998 und
1999 zu verzeichnen (– 15 %). Auch zwischen 1999
und 2000 kam es zu einem deutlichen Rückgang, wäh-
rend das Produktionsvolumen danach bis zum Ende des
UZ konstant blieb.

b) Kapazität und Kapazitätsauslastung

(63) Die Produktionskapazität folgte dem gleichen Trend wie
die Produktion und sank zwischen 1998 und dem UZ
um 26 %.

(64) Daher blieb die Kapazitätsauslastung im Bezugszeitraum
konstant.

c) Lagerbestände

(65) Die Lagerbestände des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft am Jahresende sanken zwischen 1998 und dem
UZ um 12 %.
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d) Verkäufe in der Gemeinschaft

(66) Trotz eines Verbrauchsanstiegs in der Gemeinschaft gin-
gen die Verkäufe des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft zwischen 1998 und dem UZ mengenmäßig er-
heblich zurück, und zwar insgesamt um 25 %. Die Ver-
kaufsmengen verringerten sich zwischen 1998 und
1999 zunächst um 10 % und zwischen 1999 und
2000 dann noch stärker, nämlich um 15 %.

e) Marktanteil

(67) Der Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
ging zwischen 1998 und dem UZ um mehr als 4 Pro-
zentpunkte zurück und folgte damit der Entwicklung der
Verkaufsmengen.

f) Preise

(68) Der durchschnittliche Nettoverkaufspreis des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft sank zwischen 1998
und dem UZ um 4 %. Ein besonders deutlicher Rück-
gang war zwischen 1998 und 1999 zu verzeichnen
(– 6 %), als auch die Preise der Einfuhren aus dem be-
troffenen Land, wie unter Randnummer (59) dargelegt,
erheblich sanken.

g) Rentabilität

(69) Die gewogene durchschnittliche Rentabilität des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft verschlechterte sich zwi-
schen 1998 und dem UZ um 10 Prozentpunkte, so dass
dieser Wirtschaftszweig ab dem Jahr 2000 Verluste ver-
zeichnete. Aufgrund dieser schlechten Entwicklung
musste der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, wie un-
ter Randnummer (53) dargelegt, Konkurs anmelden.

h) Cashflow und Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten

(70) Der Cashflow, den der Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft im Zusammenhang mit den RBM-Verkäufen ver-
zeichnete, entwickelte sich weitgehend wie die Rentabi-
lität und ging zwischen 1998 und dem UZ deutlich
zurück.

(71) Die Untersuchung ergab, dass es für den Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft in dieser Zeit aufgrund seiner
finanziellen Lage und insbesondere seiner rückläufigen
Rentabilität schwieriger wurde, sich Kapital zu beschaf-
fen.

i) Beschäftigung, Löhne und Produktivität

(72) Im Wirtschaftszweig der Gemeinschaft verringerte sich
die Zahl der Beschäftigten im Bereich der RBM-Produk-
tion zwischen 1998 und dem UZ um 30 %. Der Gesamt-

betrag der gezahlten Löhne entwickelte sich in diesem
Zeitraum in ähnlicher Weise, das heißt, er ging um 27 %
zurück, so dass sich der Durchschnittslohn zwischen
1998 und dem UZ um 5 % erhöhte. Die Produktivität
des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft, gemessen am
Produktionsvolumen pro Beschäftigtem, stieg zwischen
1998 und dem UZ um 8 %.

j) Investitionen und Kapitalrendite

(73) Die Investitionen verringerten sich zwischen 1998 und
dem UZ um 39 %. Ein besonders deutlicher Rückgang
war zwischen 1999 und 2000 zu verzeichnen. Diese
Investitionen dienten in erster Linie dem Ersatz oder
der Wartung der bestehenden Produktionsanlagen.

(74) Die Kapitalrendite, ausgedrückt als Quotient aus Netto-
gewinnen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft und
dem Nettobuchwert seiner Investitionen, entwickelte sich
weitgehend wie die Rentabilität und rutschte im Jahr
2000 schließlich in den negativen Bereich ab.

k) Wachstum

(75) Während sich der Gemeinschaftsverbrauch zwischen
1998 und dem UZ um 5 % erhöhte, gingen die Verkäufe
des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft mengenmäßig
um rund 25 % zurück, und es wurden weiterhin erheb-
liche Mengen der betroffenen Ware eingeführt. Der Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft konnte daher nicht von
dem leichten Nachfrageanstieg auf dem Gemeinschafts-
markt profitieren.

l) Höhe der Dumpingspanne

(76) Angesichts des Volumens und der Preise der Einfuhren
aus dem betroffenen Land können die Auswirkungen der
Höhe der tatsächlichen Dumpingspanne auf den Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft nicht als unerheblich an-
gesehen werden.

m) Erholung von den Auswirkungen früherer Dumpingprak-
tiken

(77) Der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft hat sich noch
nicht vollständig von den bisherigen Auswirkungen der
gedumpten RBM-Einfuhren mit Ursprung in der VR
China und Malaysia erholt. Wie bereits erwähnt, wurde
die Verordnung (EG) Nr. 119/97 (1) zur Einführung end-
gültiger Maßnahmen durch die Verordnung (EG)
Nr. 2100/2000 (2) geändert, um die Ergebnisse einer
Untersuchung wegen der Übernahme der Zölle durch
die VR China zu berücksichtigen. Während die Maßnah-
men gegenüber Malaysia im Januar 2002 außer Kraft
traten, wurde in Bezug auf die RBM-Einfuhren aus der
VR China eine Überprüfung eingeleitet.
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6. Verlagerung eines Teils der Produktion

(78) Um festzustellen, ob die Verschlechterung der Lage des
Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft nicht durch eine
Änderung der Struktur der Gemeinschaftsproduktion
verursacht worden war, wurde auch geprüft, ob sich
die unter Randnummer (51) beschriebene Verlagerung
eines Teils der Produktion zu Beginn des Jahres 2000
(durch den Transfer von Produktionsanlagen von Öster-
reich nach Ungarn) auf die Situation des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft ausgewirkt hatte. Dabei zeigte
sich, dass sich die rückläufige Entwicklung bei einigen
Schadensindikatoren durch diese Produktionsverlagerung
verstärkte (dies betrifft Produktion, Produktionskapazität
und Verkaufsmengen), während sich der Trend bei der
Kapazitätsauslastung und den durchschnittlichen Ver-
kaufspreisen verbesserte, so dass der Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft weniger Verluste verzeichnete. Die Un-
tersuchung ergab beispielsweise, dass schätzungsweise
rund 60 % des Produktionsrückgangs und etwa 80 %
des Absatzrückgangs mit der Produktionsverlagerung
im Zusammenhang standen, während der Preisrückgang
ohne diese Produktionsverlagerung dreimal höher aus-
gefallen und die Rentabilität um weitere 7 Prozentpunkte
zurückgegangen wäre. Daher wurde der Schluss gezo-
gen, dass die Verschlechterung der Lage des Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft nicht auf eine Änderung der
Verbrauchsstrukturen in der Gemeinschaft zurückzufüh-
ren war.

(79) Es wurde geltend gemacht, der Wirtschaftszweig der Ge-
meinschaft betreibe sein Kerngeschäft nicht länger in der
Gemeinschaft, da die Produktionsverlagerung nach Un-
garn zu einem Rückgang seiner Gemeinschaftsproduk-
tion um 60 % und seiner Verkäufe von in der Gemein-
schaft hergestellten RBM um 80 % geführt habe.

(80) Wie bereits unter Randnummer (78) dargelegt wurde,
hatte die Produktionsverlagerung im Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft jedoch nur einen Rückgang der Pro-
duktion um 15 % und der Verkäufe von in der Gemein-
schaft hergestellten RBM um 20 % zur Folge. Daher wird
die Schlussfolgerung zum Kerngeschäft des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft unter Randnummer (51) bestä-
tigt.

7. Schlussfolgerung zur Schädigung

(81) Im Bezugszeitraum wurde (unter Berücksichtigung der
Feststellungen zur Produktionsverlagerung unter Rand-
nummer (78) eine Verschlechterung der Lage des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft festgestellt.

(82) Die Einführung der Antidumpingmaßnahmen gegenüber
den Einfuhren von RBM mit Ursprung in der VR China
und Malaysia führte zwar nach 1998 zu einem beträcht-
lichen Rückgang der Einfuhren mit Ursprung in diesen
beiden Ländern, doch konnte der Wirtschaftszweig der
Gemeinschaft nicht in vollem Umfang von dieser Ent-
wicklung profitieren. Bei den meisten Schadensindikato-
ren, d. h. Produktion, Verkaufsmengen, Preise, Markt-

anteil, Rentabilität, Kapitalrendite, Cashflow und Beschäf-
tigung, war ab dem Jahr 1998 ein negativer Trend zu
verzeichnen. Insbesondere wirkte sich der Rückgang der
Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
nachteilig auf dessen Rentabilität aus.

(83) Zudem wiesen die Einfuhren mit Ursprung in Indonesien
zwischen 1998 und dem UZ, als die Verkäufe des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft zurückgingen, ein be-
trächtliches Niveau auf. Die Untersuchung ergab, dass
die Einfuhren aus Indonesien im UZ zu Preisen getätigt
wurden, mit denen diejenigen des Wirtschaftszweigs der
Gemeinschaft zwischen 30 % und 40 % unterboten wur-
den. Außerdem wurden Preiserhöhungen verhindert.

(84) Damit verschlechterte sich die Lage des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft so stark, dass der Schluss ge-
zogen wird, dass eine bedeutende Schädigung des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft verursacht wurde.

(85) Es sei daran erinnert, dass der Wirtschaftszweig der Ge-
meinschaft nach dem UZ aufgrund seiner schlechten
finanziellen Lage Konkurs anmelden musste.

E. SCHADENSURSACHE

1. Einleitung

(86) Gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 der Grundverordnung
wurde geprüft, ob die Einfuhren mit Ursprung in Indo-
nesien aufgrund ihrer Mengen und ihrer Auswirkungen
auf die RBM-Preise in der Gemeinschaft eine so starke
Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft ver-
ursacht hatten, dass diese Schädigung als bedeutend be-
zeichnet werden kann. Andere bekannte Faktoren als die
gedumpten Einfuhren, die den Wirtschaftszweig der Ge-
meinschaft zur gleichen Zeit geschädigt haben könnten,
wurden ebenfalls geprüft, um sicherzustellen, dass eine
etwaige durch diese anderen Faktoren verursachte Schä-
digung nicht den gedumpten Einfuhren aus Indonesien
angelastet wurde.

2. Auswirkungen der gedumpten Einfuhren

(87) Die gedumpten Einfuhren gingen zwischen 1998 und
dem UZ mengenmäßig um 14 % zurück, wobei ihr
Marktanteil in der Gemeinschaft im gleichen Zeitraum
um 2 Prozentpunkte sank. Allerdings wiesen sie weiter-
hin ein beträchtliches Niveau auf, und ihr Marktanteil lag
von 1998 bis zum UZ durchweg zwischen 8 % und
13 %. Diese Einfuhren gingen ferner mit einer beträcht-
lichen Unterbietung der Preise des Wirtschaftszweigs der
Gemeinschaft einher. Der Marktanteil des Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft verringerte sich um mehr als
4 Prozentpunkte. Zugleich sanken die Durchschnitts-
preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft um 4 %.
Wie unter Randnummer (78) dargelegt, war der Preis-
verfall in Wirklichkeit noch viel stärker.
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(88) Im gleichen Zeitraum (zwischen 1998 und dem UZ)
verschlechterte sich die Lage des Wirtschaftszweigs der
Gemeinschaft, wie der Rückgang der Verkaufsmengen,
des Marktanteils und der Preise sowie die deutliche Ver-
schlechterung seiner Rentabilität, die letztendlich in den
negativen Bereich abrutschte, verdeutlichen. Der Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft konnte somit nicht in
nennenswertem Maße von der Einführung der vor-
genannten Maßnahmen gegenüber der VR China und
Malaysia profitieren.

(89) Ein indonesischer Ausführer machte geltend, die Ausfuh-
ren aus Indonesien könnten keine Schädigung verursacht
haben, da sie zwischen 1999 und 2000 zurückgegangen
seien und nur einen geringfügigen Marktanteil gehabt
hätten. Dasselbe Unternehmen wandte ein, die Einfuhren
aus Indonesien könnten keine nennenswerten Auswir-
kungen auf den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft ge-
habt haben, da die Gemeinschaftsproduktion fünf- bis
sechsmal höher gewesen sei als die Einfuhren aus Indo-
nesien.

(90) Hier ist allerdings daran zu erinnern, dass sich die Ein-
fuhren aus Indonesien zwar zwischen 1998 und 2000
verringerten, dann aber zwischen 2000 und dem UZ
wieder leicht anstiegen, ohne das Niveau von 1998 wie-
der zu erreichen. Außerdem war der Marktanteil der
Einfuhren aus Indonesien, wie unter Randnummer (58)
bereits dargelegt, im UZ mit 8 % bis 13 % erheblich und
lag deutlich über der Geringfügigkeitsschwelle. Schließ-
lich wird daran erinnert, dass der Wirtschaftszweig der
Gemeinschaft unter Randnummer (52) klar definiert ist
und dass sein Produktionsvolumen weit unter dem von
dem indonesischen Unternehmen angegebenen Niveau
liegt.

(91) Daher ist der Schluss zulässig, dass die gedumpten Ein-
fuhren mit Ursprung in Indonesien die Wirkung der
1997 gegenüber der VR China und Malaysia eingeführ-
ten und im Jahr 2000 für die VR China geänderten
Antidumpingmaßnahmen untergruben und dass sie
eine wesentliche Ursache für die unter den vorstehenden
Randnummern beschriebene negative Entwicklung wa-
ren.

3. Auswirkungen anderer Faktoren

a) Einfuhren aus anderen Drittländern

(92) Es wurde geprüft, ob andere Faktoren als die gedumpten
Einfuhren aus Indonesien die Schädigung des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft verursacht bzw. zu ihr
beigetragen haben könnten und ob insbesondere Einfuh-
ren aus anderen Ländern als Indonesien mitursächlich
gewesen sein könnten.

(93) Die Einfuhren aus anderen Drittländern stiegen zwischen
1998 und dem UZ mengenmäßig um 17 %, wobei sich
ihr Marktanteil im gleichen Zeitraum um mehr als 5
Prozentpunkte erhöhte. Dies ist weitgehend auf den An-
stieg der Einfuhren mit Ursprung in Indien, Ungarn und
Thailand zurückzuführen, denn die Einfuhren mit Ur-
sprung in der VR China und Malaysia gingen infolge
der Einführung der Antidumpingmaßnahmen im Jahr
1997 deutlich zurück.

(94) Der durchschnittliche Stückpreis der Einfuhren aus Dritt-
ländern ging zwischen 1998 und dem UZ um 16 %
zurück. Die Preise der Einfuhren aus fast sämtlichen
Drittländern waren in diesem Zeitraum rückläufig, nur
die Preise der Einfuhren aus der VR China erhöhten sich
infolge der Antidumpingmaßnahmen beträchtlich, auch
wenn sie erst im UZ das gleiche Niveau wie die Preise
der Einfuhren aus Ungarn erreichten.

i) Indien

(95) Zunächst wurde geprüft, ob die Einfuhren mit Ursprung
in Indien zur Schädigung des Wirtschaftszweigs der Ge-
meinschaft beigetragen haben könnten. Doch obwohl
sich die Einfuhren aus Indien zwischen 1998 und dem
UZ deutlich erhöhten, wurden ihre Preise durch die
Preise der Einfuhren aus Indonesien zwischen 1998
und dem UZ um 2 % bis 30 % unterboten. Ferner ist
festzustellen, dass bei Aufnahme der Einfuhren aus Indien
im Jahr 1998 deren Preise bei Zugrundelegung vergleich-
barer RBM-Mengen um mehr als 40 % höher waren als
die Preise der Einfuhren aus Indonesien. Danach gingen
die Preise der Einfuhren aus Indien zwar kontinuierlich
zurück, waren jedoch stets höher als die Preise der Ein-
fuhren aus Indonesien, und zwar im UZ noch um mehr
als 5 %. Daher wird der Schluss gezogen, dass die Ein-
fuhren aus Indien zwar die Lage des Wirtschaftszweigs
der Gemeinschaft beeinträchtigten, dass aber die negati-
ven Auswirkungen der gedumpten Einfuhren aus Indo-
nesien für sich genommen dennoch erheblich waren.
Indonesien war in der Tat ein einflussreicher und wich-
tiger Akteur auf dem Gemeinschaftsmarkt. Die Ausfuh-
ren dieses Landes in die Gemeinschaft waren zwar men-
genmäßig geringer als die indischen Ausfuhren, wiesen
aber dennoch ein beträchtliches Niveau auf. Die Preise
des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft wurden durch
die Preise der indonesischen Ausfuhren noch stärker un-
terboten als durch diejenigen der indischen Ausfuhren.
Die vorgenannte Analyse wurde durch die mangelnde
Kooperationsbereitschaft auf indonesischer Seite stark be-
hindert, da dadurch keine Informationen darüber vor-
lagen, welchen Produkttypen und welche Marktsegmente
von den Ausfuhren aus Indonesien betroffen waren.

ii) Volksrepublik China

(96) Zudem wurde geprüft, ob die Tatsache, dass die 1997
auf die Einfuhren aus der VR China eingeführten Anti-
dumpingzölle von den betroffenen Ausführern getragen
wurden, die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Ge-
meinschaft verursacht oder zu ihr beigetragen haben
könnte. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass zwar die Wirkung der 1997 eingeführten An-
tidumpingmaßnahmen auf die Verkaufspreise dadurch
untergraben wurde, dass der betreffende Zoll auf die
Einfuhren aus der VR China von den Ausführern getra-
gen wurde, dass aber diese Maßnahmen dennoch schon
1998 zu einer deutlichen mengenmäßigen Verringerung
der Einfuhren aus der VR China führten. Ferner ist zu
bedenken, dass die Einfuhren aus Indonesien, obwohl
erst 1997 mit ihnen begonnen wurde, bereits 1998
fast genauso umfangreich waren wie die Einfuhren aus
der VR China. Danach gingen die Einfuhren aus der VR
China drastisch zurück, während die Einfuhren aus In-
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donesien bis zum UZ in sehr viel geringerem Maße
sanken, so dass sie im UZ immer noch mehr als dreimal
so hoch waren wie die Einfuhren aus der VR China. Da
im UZ die aus der VR China eingeführten Mengen weit-
aus geringer waren als die Einfuhrmengen aus Indone-
sien, wurde der Schluss gezogen, dass diese Einfuhren
nicht so schwerwiegende Auswirkungen auf den Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft hatten wie die gedump-
ten Einfuhren aus Indonesien.

iii) Ungarn

(97) Um festzustellen, ob die Einfuhren aus Ungarn für sich
genommen die Ursache einer Schädigung des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft waren, wurden das Vo-
lumen und die Preise dieser Einfuhren in die Gemein-
schaft geprüft.

(98) Zur Analyse der Entwicklung der Einfuhren aus Ungarn
zwischen 1998 und dem UZ wurden die Angaben he-
rangezogen, die der Gemeinschaftshersteller, der in Un-
garn über einen Produktionsbetrieb verfügt und der als
einziger die betroffene Ware in Ungarn herstellt, bei der
Beantwortung des Fragebogens gemacht hatte.

(99) Im Bezugszeitraum erhöhten sich die Einfuhren von
RBM mit Ursprung in Ungarn mengenmäßig. Die vom
Wirtschaftszweig der Gemeinschaft auf dem Gemein-
schaftsmarkt für seine Einfuhren aus Ungarn in Rech-
nung gestellten Preise gingen im Bezugszeitraum zwar
zurück, zählten aber weiterhin zu den höchsten unter
den Preisen der Einfuhren aus anderen Drittländern,
und die Preise der Einfuhren aus Indonesien waren nied-
riger.

(100) Die RBM-Produktion des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft in Ungarn wurde untersucht und mit der Produk-
tion in Österreich verglichen. Dabei zeigte sich, dass es
kaum zu Überschneidungen zwischen den in Österreich
und den in Ungarn hergestellten Modellen kam.

(101) Angesichts der geringen Anzahl von Modellen, die so-
wohl in Österreich als auch in Ungarn hergestellt wur-
den, wurde der Schluss gezogen, dass der Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft mit den ungarischen Modellen
seine Produktpalette ergänzte, um den Kunden mehr
Auswahl zu bieten, und dass die Produktion in Ungarn
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Lage des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft hatte.

(102) Daraus wurde der Schluss gezogen, dass die Einfuhren
aus Ungarn nicht in bedeutendem Maße zur Verschlech-
terung der Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
beitrugen.

iv) Thailand

(103) Da, wie bereits in der Verordnung (EG) Nr. 2100/2000
des Rates festgestellt wurde, „die Waren mit chinesi-
schem Ursprung zum Teil bei den einzelstaatlichen Zoll-
behörden als thailändische Ursprungswaren angemeldet

wurden, so dass die Entrichtung der normalerweise fäl-
ligen Antidumpingzölle vermieden wurde“, erschien es
angemessen, auch die Auswirkungen der aus Thailand
versandten Einfuhren zu prüfen.

(104) Die Einfuhren aus Thailand erhöhten sich im Bezugs-
zeitraum beträchtlich, denn sie begannen erst 1998
mit einem Volumen von rund 1 Mio. Stück und beliefen
sich im UZ bereits auf mehr als 23 Millionen Stück. Auf
der Grundlage der Eurostat-Daten wurde ferner ermittelt,
dass die Verkaufspreise der Einfuhren aus Thailand im
Allgemeinen niedriger waren als die Preise der Einfuhren
aus Indonesien.

(105) Zwar waren die thailändischen Preise rund 20 % nied-
riger als die Preise der Einfuhren aus Indonesien, doch
überstiegen die aus Indonesien eingeführten Mengen das
Volumen der Einfuhren aus Thailand um mehr als ein
Drittel. Da die aus Thailand eingeführten Mengen nach
wie vor deutlich geringer waren als die Einfuhren aus
Indonesien, wurde der Schluss gezogen, dass die Einfuh-
ren aus Thailand im Vergleich zu den gedumpten Ein-
fuhren aus Indonesien keine nennenswerten Auswirkun-
gen gehabt haben können.

(106) Die Untersuchungsergebnisse für Thailand wurden von
einem nicht kooperierenden indonesischen Ausführer in
Frage gestellt. Er machte geltend, aus Indonesien würden
vergleichsweise geringere Mengen eingeführt, während
die Preise höher seien als diejenigen der Einfuhren aus
Thailand. In diesem Zusammenhang ist jedoch daran zu
erinnern, dass die thailändischen Preise zwar niedriger
waren als die Preise der Einfuhren aus Indonesien, dass
aber die Einfuhren aus Indonesien mengenmäßig mehr
als 30 % umfangreicher waren als die Einfuhren aus
Thailand. Daher wird die Schlussfolgerung unter Rand-
nummer (105) bestätigt.

b) Sonstige Faktoren

(107) Ferner wurde geprüft, ob noch andere als die vorgenann-
ten Faktoren zur Schädigung des Wirtschaftszweigs der
Gemeinschaft beigetragen haben könnten.

(108) Die kooperierenden Einführer machten geltend, das
RBM-Geschäft sei äußerst preisempfindlich, so dass die
Hersteller große Mengen verkaufen müssten, um wett-
bewerbsfähig zu sein. Ferner wandten sie ein, der Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft würde sich nur auf den
Gemeinschaftsmarkt konzentrieren und nicht auf dem
Weltmarkt aktiv sein, obwohl ihm letzteres erlauben
würde, kosteneffizienter zu arbeiten. In diesem Zusam-
menhang ist daran zu erinnern, dass sich das Verhältnis
zwischen den Verkäufen des Wirtschaftszweigs der Ge-
meinschaft innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft
zwischen 1998 und dem UZ nicht nennenswert ver-
änderte. Obwohl der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft
stark auf den Gemeinschaftsmarkt ausgerichtet war,
konnte er 1998, als die Einfuhren aus Indonesien ein
beträchtliches Niveau aufwiesen, dank seiner Exportver-
käufe Gewinne erwirtschaften.
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(109) Ein Verwender wandte ein, die Schädigung sei auf den
starken Wettbewerb in der Büroartikelindustrie zurück-
zuführen. Aufgrund dieses Wettbewerbs hätten die be-
troffenen Verwender/Händler Druck auf den Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft ausgeübt, so dass dieser seine
Preise gesenkt habe. Darauf ist zu entgegnen, dass die
gedumpten Einfuhren den von den Verwendern in der
Gemeinschaft ausgeübten Preisdruck noch deutlich ver-
schärften, so dass sie eine Schädigung des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft verursachten.

(110) Ferner wurde geprüft, ob der Preisrückgang das Ergebnis
des normalen RBM-Geschäfts war, da die Preise fast aller
Lieferanten zwischen 1998 und dem UZ rückläufig wa-
ren.

(111) In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass der
Preisrückgang vor dem Hintergrund der anhaltenden un-
lauteren Handelspraktiken erstens auf Seiten der VR
China und Malaysias und zweitens auf Seiten Indone-
siens zu bewerten ist, die die Lage auf dem Gemein-
schaftsmarkt beeinflussten.

(112) Wie unter Randnummer (108) dargelegt, ist der RBM-
Markt äußerst preisempfindlich. Da die Preise der Ein-
fuhren aus Indonesien gedumpt und niedriger waren als
der durchschnittliche Stückpreis bei allen anderen RBM-
Einfuhren zwischen 1998 und dem UZ, ist der Schluss
zu ziehen, dass die Einfuhren aus Indonesien, die im UZ
in der Gemeinschaft einen Marktanteil zwischen 8 % und
13 % besaßen, einen Preisrückgang auf dem Markt ver-
ursachten.

(113) Schließlich wurde geprüft, ob das Preisverhalten des
nicht kooperierenden Gemeinschaftsherstellers Krause
zur Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
beigetragen haben könnte. Die zusätzliche Prüfung der
Angaben über Krause ergab, dass sich auch die Lage
dieses Gemeinschaftsherstellers im Bezugszeitraum ver-
schlechterte, und zwar insbesondere was die Verkaufs-
preise und die Rentabilität anbetrifft. Dieser Hersteller
trug somit nicht zur Schädigung des Wirtschaftszweigs
der Gemeinschaft bei, sondern litt gleichermaßen unter
den Einfuhren aus Indonesien und musste seine Preise
wie der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft senken.

(114) Aus allen vorstehenden Gründen wurde der Schluss ge-
zogen, dass der Preisrückgang auf dem Gemeinschafts-
markt nicht als normale Entwicklung im Handel, son-
dern als Folge unlauterer Handelspraktiken Indonesiens
angesehen werden sollte.

(115) Die indonesischen Behörden wandten ein, die aus Indo-
nesien ausgeführten RBM seien lediglich für einen italie-
nischen Ringbuchhersteller bestimmt, der seine Produkt-
palette ergänzen wolle.

(116) Diese Behauptung stand jedoch im Widerspruch zu der
Erklärung des nicht kooperierenden indonesischen Aus-

führers, dass der indonesische Hersteller lediglich im
Vereinigten Königreich einen nennenswerten Marktanteil
besitze. Dies wird von Eurostat bestätigt.

(117) Der letztgenannte Hersteller behauptete, die Ausfuhren
aus Indonesien könnten nicht die Ursache der Schädi-
gung sein, da sein wichtigster Markt das Vereinigte Kö-
nigreich sei, wo der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft
nicht in nennenswertem Umfang tätig sei. Abgesehen
von der Tatsache, dass diese Aussage im Widerspruch
zu der Behauptung der indonesischen Behörden steht,
wird daran erinnert, dass sich die Schadensanalyse auf
die Gemeinschaft insgesamt und nicht nur auf eine be-
stimmte Region bezieht.

4. Schlussfolgerung zur Schadensursache

(118) Aufgrund der vorgenannten Feststellungen wird der
Schluss gezogen, dass die bedeutende Schädigung des
Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft, die sich — unter
gebührender Berücksichtigung der Auswirkungen der
Produktionsverlagerung nach Ungarn — in der rückläu-
figen Entwicklung der Produktion, der Verkaufsmengen,
der Preise, des Marktanteils, der Rentabilität, der Kapital-
rendite, des Cashflows und der Beschäftigtenzahl zeigt,
durch die betreffenden gedumpten Einfuhren verursacht
wurde. Denn die Auswirkungen der Einfuhren aus In-
dien, Thailand und der VR China sowie der teilweisen
Verlagerung der Gemeinschaftsproduktion auf die Lage
des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft waren ins-
gesamt nur begrenzt.

(119) Ein nicht kooperierender indonesischer Ausführer
wandte ferner ein, es bestehe ein Widerspruch zwischen
der Schlussfolgerung unter Randnummer (118) und der
Tatsache, dass genügend Beweise vorlagen, um die Ein-
leitung einer Überprüfung im Zusammenhang mit dem
bevorstehenden Auslaufen der Maßnahmen gegenüber
der VR China zu rechtfertigen.

(120) In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass eine
Überprüfung im Zusammenhang mit dem bevorstehen-
den Auslaufen von Maßnahmen darauf abzielt, die Lage
auf dem Gemeinschaftsmarkt vor dem Hintergrund der
Frage zu prüfen, ob das Dumping und die Schädigung
im Falle des Auslaufens der Maßnahmen wahrscheinlich
anhalten oder erneut auftreten werden. Die Tatsache,
dass die Verschlechterung der Lage des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft im Untersuchungszeitraum die-
ses Verfahrens auf die Einfuhren aus Indonesien zurück-
geführt wurde, berührt somit nicht die Analyse des künf-
tigen Verhaltens der chinesischen Ausführer auf dem
Gemeinschaftsmarkt und der sich daraus voraussichtlich
ergebenden Auswirkungen auf die Lage des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft. Außerdem wird daran erin-
nert, dass der chinesische Marktanteil in den letzten bei-
den Jahren des Bezugszeitraums sehr gering war.
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(121) Aufgrund der vorstehenden Analyse, bei der die Auswir-
kungen aller bekannten Faktoren auf die Lage des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft ordnungsgemäß gegen-
über den schädlichen Auswirkungen der gedumpten Ein-
fuhren abgegrenzt wurden, wird der Schluss gezogen,
dass die anderen Faktoren als solche nichts daran än-
dern, dass die bedeutende Schädigung den gedumpten
Einfuhren anzulasten ist.

F. INTERESSE DER GEMEINSCHAFT

1. Vorbemerkungen

(122) Es wurde geprüft, ob zwingende Gründe für den Schluss
vorlagen, dass die Einführung von Maßnahmen in die-
sem besonderen Fall dem Interesse der Gemeinschaft
zuwiderlaufen würde. Zu diesem Zweck wurde auf der
Grundlage aller übermittelten Informationen gemäß Ar-
tikel 21 Absatz 1 der Grundverordnung geprüft, welche
Auswirkungen die Einführung von Maßnahmen bzw. der
Verzicht auf solche Maßnahmen auf alle von diesem
Verfahren betroffene Parteien hätte.

(123) Um die wahrscheinlichen Auswirkungen der Einführung
von Maßnahmen bzw. des Verzichts auf solche Maßnah-
men bewerten zu können, wurden alle betroffenen Par-
teien zur Übermittlung von Informationen aufgefordert.
Den zwei Gemeinschaftsherstellern, die den Antidum-
pingantrag gestellt haben, zwei anderen der Kommission
bekannten Herstellern in der Gemeinschaft, neun unab-
hängigen Einführern, 49 Verwendern und einem Ver-
band von Verwendern wurden Fragebogen zugesandt.
Einer der Gemeinschaftshersteller, die den Antrag gestellt
haben (Koloman), zwei unabhängige Einführer sowie ein
mit diesen Einführern verbundener Verwender beantwor-
teten den Fragebogen. Ein anderer Verwender nahm Stel-
lung, ohne jedoch den Fragebogen zu beantworten.

(124) Anhand dieser Antworten und Stellungnahmen wurde
das Interesse der Gemeinschaft geprüft.

2. Interesse des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft

a) Vorbemerkung

(125) Mehrere RBM-Hersteller in der Gemeinschaft stellten die
Produktion der betroffenen Ware in den letzten Jahren
ein. Was die verbliebenen Unternehmen anbetrifft, so
ergab die Untersuchung, dass ein Unternehmen mit
Sitz im Vereinigten Königreich seine Produktion vor ei-
nigen Jahren ebenfalls einstellte (siehe Randnummer 49).
Im Falle des Unternehmens mit Sitz in Italien wurde
festgestellt, dass es keinen nennenswerten Anteil an der
RBM-Produktion in der Gemeinschaft hatte und die von
ihm verkauften RBM zu einem großen Teil einführte. In
Bezug auf das spanische Unternehmen ergab die Unter-
suchung, dass es als Einführer und nicht als Hersteller
angesehen werden sollte, da es die betroffene Ware nur
in geringfügigen Mengen selbst herstellte und mehr als
90 % der von ihm verkauften RBM aus Indonesien ein-

führte. Daher wurde der Schluss gezogen, dass es sich
bei den beiden Antragstellern um die einzigen Gemein-
schaftshersteller handelt, die noch in nennenswertem
Maße RBM herstellen.

(126) Hier sei daran erinnert, dass die beiden Gemeinschafts-
hersteller, die den Antisubventionsantrag gestellt haben,
in der Vergangenheit bereits in bedeutendem Maße
durch die Einfuhren von RBM mit Ursprung in der VR
China und Malaysia geschädigt wurden, die, wie in der
Verordnung (EG) Nr. 119/97 (1) dargelegt wurde, zwi-
schen 1992 und Oktober 1995 unter anderem zu einem
Rückgang der Zahl ihrer Beschäftigten um 28 % führten.
Wie unter Randnummer (72) dargelegt, verringerte sich
die Beschäftigtenzahl im Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft zwischen 1998 und dem UZ um weitere 30 %.

(127) Angesichts der bedeutenden Schädigung des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft wird der Schluss gezogen, dass
die Gemeinschaftsproduktion in dem Fall, in dem sich
der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nicht von den
unlauteren Dumpingpraktiken erholen sollte, vollständig
eingestellt werden dürfte und dass die Verwender dann
in erheblichem Maße von Einfuhren abhängig sein dürf-
ten.

b) Finanzielle Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft

(128) Die finanzielle Lage des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft verschlechterte sich im Bezugszeitraum so stark,
dass der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nach dem
Ende des UZ Konkurs anmelden musste (siehe Rand-
nummer 53). Die Verluste des Wirtschaftszweigs der
Gemeinschaft waren darauf zurückzuführen, dass er
Mühe hatte, mit den gedumpten Billigeinfuhren zu kon-
kurrieren. Die Tatsache, dass der kooperierende Gemein-
schaftshersteller übernommen wurde, zeugt davon, dass
die RBM-Produktion in der Gemeinschaft derzeit um-
strukturiert wird und dass intensiv versucht wird, die
Lebensfähigkeit dieses Wirtschaftszweigs zu sichern
und seine Rentabilität wiederherzustellen.

c) Mögliche Auswirkungen der Einführung von Maßnahmen
bzw. des Verzichts auf Maßnahmen auf den Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft

(129) Nach der Einführung von Maßnahmen und der Wieder-
herstellung fairer Marktbedingungen würde der Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft in der Lage sein, ver-
lorene Marktanteile zurückzugewinnen und durch die
Erhöhung seiner Kapazitätsauslastung seine Produktions-
stückkosten zu senken und seine Rentabilität zu verbes-
sern. Außerdem dürften sich die Maßnahmen positiv auf
die Höhe der Preise des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft auswirken. Somit wird davon ausgegangen, dass
die Erhöhung des Produktionsvolumens und der Ver-
kaufsmengen einerseits und die weitere Senkung der
Stückkosten andererseits möglicherweise in Verbindung
mit einem moderaten Preisanstieg den Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft in die Lage versetzen wird, seine fi-
nanzielle Lage zu verbessern.
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(130) Sollten dagegen keine Antidumpingmaßnahmen einge-
führt werden, so dürfte der Wirtschaftszweig der Ge-
meinschaft zu weiteren Preissenkungen gezwungen sein
und/oder weitere Marktanteileinbußen erleiden. In bei-
den Fällen dürfte sich die finanzielle Lage des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft verschlechtern. Außer-
dem dürfte die Gemeinschaftsproduktion unter diesen
Bedingungen innerhalb kurzer Zeit vollständig eingestellt
werden.

(131) Da der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nicht nur die
betroffene Ware herstellt, sondern auch andere Erzeug-
nisse, auf die rund ein Drittel seines Umsatzes entfällt, ist
es zudem sehr wahrscheinlich, dass die Einstellung der
RBM-Produktion die Lebensfähigkeit des gesamten Be-
triebs beeinträchtigen und die Stilllegung sämtlicher Fer-
tigungslinien nach sich ziehen würde, was wiederum
negative Folgen für die Beschäftigung und die Investitio-
nen hätte.

d) Mögliche Verlagerung der Produktion des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft

(132) Es wurde geprüft, ob angesichts der Verlagerung eines
Teils der Produktion des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft in ein Drittland die Auffassung vertreten werden
könnte, dass die Einführung von Maßnahmen dem Inte-
resse der Gemeinschaft zuwiderlaufen würde. Zugleich
wurde geprüft, ob es zu weiteren Produktionsverlagerun-
gen kommen könnte.

(133) Zunächst ist daran zu erinnern, dass die Produktionsver-
lagerung im Jahr 2000 dem Wirtschaftszweig der Ge-
meinschaft ermöglichte, seine Verluste zu begrenzen
(siehe Randnummer 78). Es handelte sich um einen stra-
tegischen Beschluss mit dem Ziel, den Auswirkungen der
Dumpingpraktiken zu entgehen. Zudem dürfte diese
Produktionsverlagerung durch die Verbesserung der fi-
nanziellen Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
indirekt dazu beigetragen haben, diesen Wirtschafts-
zweig für den neuen Investor, von dem er vor kurzem
übernommen wurde, attraktiver zu machen.

(134) Was mögliche weitere Produktionsverlagerungen betrifft,
so wurde der Kommission glaubhaft bestätigt, dass der
Wirtschaftszweig der Gemeinschaft keine diesbezügli-
chen Absichten hat. Es gibt auch keine Gründe, aus
denen eine solche Entwicklung als wahrscheinlich anzu-
sehen ist, denn der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft
dürfte dank seiner Umstrukturierungsbemühungen und
der gleichzeitigen Einführung eines Antidumpingzolls
in der Lage sein, wieder Gewinne zu erwirtschaften.

3. Interesse der Einführer

(135) Einige Einführer, die allerdings keine RBM aus Indone-
sien bezogen, wandten ein, die Änderung der Bezugs-
quellen könnte mit zusätzlichen Kosten oder Übergangs-
problemen verbunden sein. Die Einführer betonten ins-
besondere, dass sie bereits aufgrund der 1997 eingeführ-
ten Antidumpingmaßnahmen ihre Bezugsquelle hätten
ändern müssen.

(136) Diesbezüglich wird jedoch daran erinnert, dass Antidum-
pingmaßnahmen nicht darauf abzielen, Einführer oder

Verwender zur Änderung ihrer Bezugsquelle zu zwin-
gen, sondern vielmehr einen lauteren Wettbewerb auf
dem Gemeinschaftsmarkt wiederherzustellen. Außerdem
räumten diese Einführer ein, dass mehrere andere
Drittländer ohne größere Probleme RBM herstellen
könnten und dass es nicht schwierig sein dürfte, die
betroffene Ware aus einem Land zu beziehen, für das
keine Antidumpingmaßnahmen gelten. Zudem könnten
sie auch auf Waren der Gemeinschaftshersteller zurück-
greifen. Etwaige Probleme im Zusammenhang mit einer
möglichen Änderung der Bezugsquellen dürften somit
vorübergehender Natur sein und gegenüber den
positiven Auswirkungen der Antidumpingmaßnahmen
auf den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nicht über-
wiegen.

4. Interesse der Verwender und Verbraucher

a) Verwender

(137) Sowohl die kooperierenden unabhängigen Einführer als
auch der kooperierende Verwender (Ringbuchhersteller)
wandten ein, die Einführung von Antidumpingmaßnah-
men würde die finanzielle Lage der Verwender erheblich
beeinträchtigen.

(138) In diesem Zusammenhang wurde geprüft, wie sich die
Antidumpingmaßnahmen gegenüber Indonesien auf die
Produktionskosten der Verwender auswirken dürften.
Dabei wurde abgeschätzt, wie sich die vorgeschlagenen
Maßnahmen gegenüber Indonesien auf einen Verwender
auswirken würden, der die betroffene Ware ausschließ-
lich aus Indonesien bezieht (schlimmster denkbarer Fall).
Unter diesen Bedingungen würden die vorgeschlagenen
Maßnahmen gegenüber Indonesien zu einem Anstieg der
Produktionskosten um schätzungsweise rund 4 % führen.
Wie bereits angedeutet, handelt es sich hier um einen
rein hypothetischen Fall, da keiner der kooperierenden
Verwender die betroffene Ware ausschließlich aus Indo-
nesien bezog.

(139) Daher wurde der Schluss gezogen, dass die Antidum-
pingzölle nur unerhebliche Auswirkungen auf die Ver-
wender hätten. Angesichts der mangelnden Kooperati-
onsbereitschaft der anderen Verwender dürften die Aus-
wirkungen auf die Kosten sämtlicher anderer Verwender
ähnlich geringfügig sein.

(140) Der kooperierende Verwender wandte ein, er habe we-
gen der Einführung von Antidumpingmaßnahmen ge-
genüber RBM mit Ursprung in der VR China und Ma-
laysia in den vergangenen drei Jahren bereits einen Teil
seiner Produktion aus der Gemeinschaft verlagern und
drei Betriebe schließen müssen, und die Einführung von
Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren mit
Ursprung in Indonesien, die eine in seine Produktions-
kosten einfließende Ware verteuern würden, könnte ihn
zu einer weiteren Verlagerung der Ringbuchproduktion
aus der Gemeinschaft und/oder weiteren Betriebsstill-
legungen zwingen. Dies könne seine gesamte Geschäfts-
tätigkeit gefährden, d. h. auch die Produktion anderer
Waren, die ebenfalls verlagert würde, was beträchtliche
Arbeitsplatzverluste in der Gemeinschaft zur Folge hätte.
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(141) Generell ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahr einer
Verlagerung der Produktion der nachgelagerten Industrie
infolge der Antidumpingmaßnahmen dadurch verringert
wird, dass ein Teil des Ringbuchmarktes auf gewerbliche
Verbraucher ausgerichtet ist und dass es von entschei-
dender Bedeutung ist, dass die RBM-Verwender in der
Nähe ihrer Kunden angesiedelt sind, ihre Produktion zur
Deckung der Nachfrage flexibel gestalten können und
den Markt gut kennen. Denn die Untersuchung ergab,
dass es den Abnehmern der Ringbuchhersteller vorran-
gig auf die Preise, die Qualität, den Service und schnelle
Lieferungen ankommt. Außerdem wurde festgestellt, dass
die Antidumpingmaßnahmen nur unerhebliche finan-
zielle Auswirkungen auf die nachgelagerte Industrie ha-
ben werden (siehe Randnummern (137) und (138)).
Schließlich spricht auch die Tatsache, dass nur ein ein-
ziger Ringbuchhersteller in vollem Umfang an der Unter-
suchung mitarbeitete, für die Schlussfolgerung, dass et-
waige Antidumpingmaßnahmen keine nennenswerten
Auswirkungen auf die Verwender haben werden.

(142) Außerdem machten bestimmte interessierte Parteien gel-
tend, die Verlagerung der Produktion mehrerer Verwen-
der in den vergangenen Jahren sei auf die hohen Pro-
duktionskosten in der Gemeinschaft zurückzuführen.
Dies bestätigt, dass Produktionsverlagerungen unter Be-
rücksichtigung der allgemeinen Kostenstruktur beurteilt
werden sollten, bei der Antidumpingmaßnahmen, wie
bereits erläutert, nur eine unerhebliche Rolle spielen.

(143) Was die spezielle Lage des kooperierenden Verwenders
anbetrifft, so ergab die Untersuchung, dass dieser Ver-
wender zwar zwischen 1998 und dem UZ, d. h. nach
der Einführung der Antidumpingmaßnahmen gegenüber
der VR China und Malaysia, einen Teil seiner Produktion
aus der Gemeinschaft verlagerte, doch nach der Einfüh-
rung der genannten Maßnahmen seine Bezugsquelle än-
derte und die RBM von den kooperierenden Einführern
bezog, die wiederum 1998 damit begannen, die Ware
nicht mehr aus der VR China, sondern aus Indien ein-
zuführen. Daher erscheint es schwierig, einen Zusam-
menhang zwischen der Verlagerung der Ringbuchpro-
duktion dieses Verwenders aus der Gemeinschaft und
der Einführung von Antidumpingzöllen auf die Einfuh-
ren aus der VR China und Malaysia herzustellen. Wie
bereits unter Randnummer (139) dargelegt, werden die
Antidumpingzölle zudem nur geringfügige Auswirkun-
gen auf die Produktionskosten der Verwender haben.

(144) Die Untersuchung ergab, dass die vorgenannte Produk-
tionsverlagerung eher die Folge der Expansionsstrategie
dieses Verwenders war, der in den vergangenen Jahren
mehrere Unternehmen aufkaufte. Diese Strategie führte
letztlich zur Konsolidierung und Umstrukturierung der
Betriebe der Unternehmensgruppe, von denen einige ge-
schlossen wurden. Die Verlagerung des Standortes eini-
ger Betriebe aus der Gemeinschaft sollte als Teil dieser
Strategie gesehen werden, die auf die Stärkung der Po-
sition dieses Verwenders auf dem Gemeinschaftsmarkt
und den Ausbau seiner Präsenz in Osteuropa abzielt.

(145) Vor diesem Hintergrund und angesichts der geringfügi-
gen Auswirkungen, die die Zölle in der vorgeschlagenen
Höhe auf den betreffenden Verwender haben dürften,
erscheint es unwahrscheinlich, dass die Einführung von
Antidumpingmaßnahmen gegenüber Indonesien als sol-

che eine weitere Verlagerung der Ringbuchproduktion
dieses Herstellers aus der Gemeinschaft nach sich ziehen
würde.

(146) Was die Betriebsstilllegungen und die drohende Schlie-
ßung weiterer Betriebe im Zusammenhang mit der Ein-
führung von Antidumpingmaßnahmen gegenüber Indo-
nesien anbetrifft, so ergab die Untersuchung, dass der
kooperierende Verwender in den vergangenen drei Jah-
ren, als Maßnahmen gegenüber der VR China und Ma-
laysia galten, drei Betriebe stilllegte. Angesichts der ge-
ringfügigen Auswirkungen, die die Maßnahmen auf die
Produktionskosten und auf die finanzielle Lage des be-
treffenden Verwenders haben würden (siehe Randnum-
mer (144)), ist es unwahrscheinlich, dass die Maßnah-
men gegenüber der VR China und Malaysia die alleinige
Ursache für die Stilllegung dieser Betriebe waren und
dass die Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Ein-
fuhren aus Indonesien die Schließung weiterer Betriebe
nach sich ziehen würden.

b) Verbraucher

(147) Die betroffene Ware wird nicht im Einzelhandel ver-
kauft, und kein Verbraucherverband nahm mit der Kom-
mission Kontakt auf, um sich an der Untersuchung zu
beteiligen.

(148) Der kooperierende Verwender wandte ferner ein, die
Einführung von Antidumpingmaßnahmen würde für
die Endabnehmer von Ringbüchern, d. h. die Verbrau-
cher, einen Preisanstieg zur Folge haben. Angesichts
der vorstehenden Erläuterungen zu den Auswirkungen
auf die Ringbuchhersteller ist jedoch davon auszugehen,
dass sich der Endverbraucherpreis von Ringbüchern
nicht nennenswert erhöhen wird.

(149) Außerdem ergab die Untersuchung, dass der kooperie-
rende Verwender seine Waren hauptsächlich an Vertriebs-
gesellschaften verkauft. Selbst wenn die den Verwendern
unter Umständen entstehenden höheren Kosten voll an
den Endverbraucher weitergegeben würden, würde dies
für den Endverbraucher schlimmstenfalls zu einem Preis-
anstieg von maximal 4 % führen. Dass dies geschieht, ist
jedoch unwahrscheinlich, da den allgemeinen Erfahrungen
zufolge die einzelnen Glieder in der Absatzkette einen
Teil der Kostenerhöhung auffangen dürften, um auf ihren
Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.

(150) Auf dieser Grundlage wurde die Auffassung vertreten,
dass die Auswirkungen auf die Verwender von RBM
und die Verbraucher von Ringbüchern kein zwingender
Grund sind, der gegen die Einführung von Antidumping-
maßnahmen spricht, da die etwaigen negativen Auswir-
kungen gegenüber den positiven Auswirkungen der An-
tidumpingmaßnahmen auf den Wirtschaftszweig der Ge-
meinschaft nicht überwiegen dürften.

c) Auswirkungen auf den Wettbewerb

(151) Ferner wurde unter besonderer Berücksichtigung der
1997 eingeführten Antidumpingmaßnahmen gegenüber
den Einfuhren aus der VR China und Malaysia und der
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Umstrukturierungsmaßnahmen des Wirtschaftszweigs
der Gemeinschaft geprüft, ob dieser Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft aufgrund der Einführung von Anti-
dumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren aus In-
donesien eine beherrschende Stellung auf dem Gemein-
schaftsmarkt erlangen könnte.

(152) Zunächst wird daran erinnert, dass der Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft im UZ nur einen Marktanteil zwischen
10 % und 15 % besaß. Die beiden Gemeinschaftsherstel-
ler, die den Antrag gestellt haben, hätten im UZ zusam-
men einen Marktanteil zwischen 32 % und 37 % beses-
sen. Selbst wenn die Einfuhren von Koloman bei der
Ermittlung des gesamten Marktanteils der beiden Antrag-
steller in der Gemeinschaft berücksichtigt würden, hätte
dieser Marktanteil im UZ nur zwischen 47 % und 52 %
gelegen. Ferner wird daran erinnert, dass die von der
Kommission eingeleitete Überprüfung der bereits gelten-
den Maßnahmen nur die VR China, nicht aber Malaysia
betrifft. Außerdem können RBM weiterhin aus Indien
eingeführt werden. Daher erscheint es äußerst unwahr-
scheinlich, dass die Einführung von Antidumpingmaß-
nahmen gegenüber Indonesien die Wettbewerbsposition
des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft auf dem Ge-
meinschaftsmarkt beeinträchtigen würde. Schließlich
führte auch die Einführung von Antidumpingmaßnah-
men gegenüber den Einfuhren aus der VR China und
Malaysia zu keiner beherrschenden Stellung des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft, obwohl es zum damali-
gen Zeitpunkt nur diese beiden Lieferländer gab.

(153) Dagegen dürfte die Gemeinschaftsproduktion ohne die
Einführung von Maßnahmen zur Beseitigung der Aus-
wirkungen der gedumpten Einfuhren binnen kurzem
nicht mehr lebensfähig sein und daher eingestellt werden
(siehe Randnummer (130)). Es läge zweifelsohne nicht
im Interesse der Verwender, wenn der Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft die Produktion der betroffenen Ware
einstellen würde. Denn zum einen bezog der einzige
kooperierende Verwender zwischen 1998 und dem UZ
20 % bis 50 % seiner RBM vom Wirtschaftszweig der
Gemeinschaft. Und zum anderen wären die Verwender
in dem Fall, in dem der Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft seine RBM-Produktion endgültig einstellen würde,
stark von Einfuhren abhängig.

(154) Im Falle der Einführung von Maßnahmen gäbe es dagegen
weiterhin mehrere alternative Bezugsquellen. So werden
RBM vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, den übri-
gen Gemeinschaftsherstellern, aus Indien und aus Hong-
kong bezogen bzw. können aus diesen Quellen bezogen
werden. Außerdem dürften RBM künftig wieder aus Ma-
laysia eingeführt werden, da die Maßnahmen gegenüber
diesem Land vor kurzem ausliefen. Außerdem ergab die
Untersuchung, dass die Einführung von Antidumpingmaß-
nahmen gegenüber der VR China und Malaysia nicht zu
Lieferengpässen bei der betroffenen Ware führte. Schließ-
lich wird nochmals daran erinnert, dass die Maßnahmen
nach den Ergebnissen der Untersuchung nur unerhebliche
Auswirkungen auf die Verwender haben werden, so dass
es durchaus wahrscheinlich ist, dass die betroffene Ware
auch weiterhin aus Indonesien eingeführt wird.

5. Schlussfolgerung zum Interesse der Gemeinschaft

(155) Daher wird der Schluss gezogen, dass keine zwingenden
Gründe gegen die Einführung von Antidumpingzöllen
sprechen.

G. ENDGÜLTIGE MASSNAHMEN

1. Schadensspanne

(156) Angesichts der Schlussfolgerungen zum Dumping, zur
Schädigung, zur Schadensursache und zum Interesse
der Gemeinschaft sollten endgültige Antidumpingmaß-
nahmen eingeführt werden, um eine weitere Schädigung
des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft durch die ge-
dumpten Einfuhren zu verhindern.

(157) Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Grundverordnung prüfte
die Kommission, welcher Zollsatz angemessen wäre, um
die dumpingbedingte Schädigung des Wirtschaftszweigs
der Gemeinschaft zu beseitigen. Dabei wurde die Auf-
fassung vertreten, dass anhand der Produktionskosten
der Gemeinschaftshersteller zuzüglich einer angemesse-
nen Gewinnspanne ein geeignetes Preisniveau ermittelt
werden sollte.

(158) Die Untersuchung ergab, dass unter Berücksichtigung
des Bedarfs an langfristigen Investitionen und insbeson-
dere des Gewinns, den der Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft ohne das schadensverursachende Dumping erwar-
tungsgemäß erzielen könnte, eine Gewinnspanne in
Höhe von 5 % des Umsatzes als angemessenes Minimum
angesehen werden könnte.

(159) Angesichts der mangelnden Kooperationsbereitschaft
wurde die Auffassung vertreten, dass die Schadensspanne
anhand der Differenz zwischen diesem ermittelten Preis
und den cif-Preisen, die gemäß den Feststellungen unter
Randnummer (60) berichtigt wurden, berechnet werden
sollte.

(160) Danach beläuft sich die Schadensspanne bei den Einfuh-
ren aus Indonesien auf 42,3 %.

2. Endgültige Antidumpingmaßnahmen

(161) Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Grundverordnung wurde
unter Berücksichtigung der vorstehenden Feststellungen
die Auffassung vertreten, dass die einzuführenden end-
gültigen Antidumpingzölle normalerweise der Schadens-
spanne von Indonesien entsprechen sollten.

(162) Angesichts des parallelen Antisubventionsverfahrens ist
jedoch darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 24 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2026/97 (1) (nachste-
hend „Antisubventions-Grundverordnung“ genannt) und
Artikel 14 Absatz 1 der Grundverordnung auf eine Ware
nicht zugleich Antidumpingzölle und Ausgleichszölle er-
hoben werden dürfen, um ein und dieselbe Situation, die
sich aus einem Dumping oder der Gewährung einer
Ausfuhrsubvention ergibt, zu bereinigen. Da in dieser
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Untersuchung der Schluss gezogen wurde, dass Anti-
dumpingzölle auf die Einfuhren der betroffenen Ware
mit Ursprung in Indonesien eingeführt werden sollten,
ist zu prüfen, ob und inwieweit die Subventions- und die
Dumpingspannen aus derselben Situation herrühren.

(163) In dem parallelen Antisubventionsverfahren wurden für
Indonesien gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Antisubven-
tions-Grundverordnung Ausgleichszölle in Höhe der
Subventionen, d. h. in Höhe von 10 %, eingeführt. Einige
geprüfte indonesische Subventionsregelungen stellten
Ausfuhrsubventionen im Sinne des Artikels 3 Absatz 4
Buchstabe a) der Antisubventions-Grundverordnung dar.
Solche Subventionen konnten sich nur auf den Ausfuhr-
preis der indonesischen ausführenden Hersteller auswir-

ken, so dass sich die Dumpingspanne erhöhte. Mit an-
deren Worten ist die festgestellte Dumpingspanne für die
indonesischen Hersteller teilweise auf die Gewährung
von Ausfuhrsubventionen zurückzuführen. Allerdings
war die Schadensspanne deutlich niedriger als die Dum-
pingspanne, selbst wenn letztere zur Berücksichtigung
der Ausfuhrsubventionen berichtigt wurde. Unter diesen
Umständen erscheint es nicht angemessen, die Aus-
gleichs- und die Antidumpingzölle in der vollen Höhe
der festgestellten Subventions- bzw. Dumpingspanne ein-
zuführen. Der Gesamtzoll sollte daher nicht höher sein
als die Schadensspanne. Da ein Teil der Schadensspanne
in Höhe von 42,3 % durch die Einführung des Aus-
gleichszolls in Höhe von 10 % abgedeckt ist, sollte der
Antidumpingzoll die Differenz in Höhe von 32,3 %
nicht übersteigen.

Unternehmen Ausfuhrsubventions-
spanne

Subventionsspanne
insgesamt Schadensspanne Ausgleichszoll AD-Zoll Zollsatz insgesamt

Indonesien: Sämtliche
Unternehmen 5 % 10 % 42,3 % 10 % 32,3 % 42,3 %

(164) Es wurde geltend gemacht, es sei gegen Artikel 14 Ab-
satz 1 der Grundverordnung verstoßen worden, da auf
eine Ware nicht zugleich Antidumpingzölle und Aus-
gleichszölle erhoben werden dürfen, um ein und dieselbe
Situation, die sich aus einem Dumping oder der Gewäh-
rung einer Ausfuhrsubvention ergibt, zu bereinigen. Wie
unter den Randnummer (162) und (163) dargelegt, wur-
den die Zölle jedoch im Einklang mit Artikel 14 Absatz
1 der Grundverordnung angepasst. Das Argument wurde
daher zurückgewiesen.

(165) Um die in Artikel 6 Absatz 9 der Grundverordnung
festgelegte Frist zu wahren, sollte diese Verordnung am
Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf die Einfuhren bestimmter Ringbuchmechaniken des
KN-Codes ex 8305 10 00 (TARIC-Codes 8305 10 00 10 und
8305 10 00 20) mit Ursprung in Indonesien wird ein endgül-
tiger Antidumpingzoll eingeführt. Ringbuchmechaniken im
Sinne dieser Verordnung sind Mechaniken, die aus zwei recht-
eckigen Stahlschienen oder aus Stahldrähten mit mindestens
vier darauf angebrachten Halbringen aus Stahldraht bestehen
und mittels einer Abdeckung aus Stahl zusammengehalten wer-
den. Sie können entweder durch Auseinanderziehen der Halb-

ringe oder mit einem kleinen, auf der Ringbuchmechanik an-
gebrachten Druckmechanismus aus Stahl geöffnet werden.

(2) Für die Waren mit Ursprung in dem nachstehend ge-
nannten Land gilt folgender endgültiger Antidumpingzollsatz
auf den Nettopreis frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt:

Land Endgültiger Zoll
(%)

Indonesien 32,3

(3) Sofern nichts anderes bestimmt ist, finden die geltenden
Zollbestimmungen Anwendung.

(4) Das Verfahren betreffend die Einfuhren bestimmter Ring-
buchmechaniken mit Ursprung in Indien wird eingestellt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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